
Zeitschrift: Der Armenpfleger : Monatsschrift für Armenpflege und Jugendfürsorge
enthaltend die Entscheide aus dem Gebiete des Fürsorge- und
Sozialversicherungswesens

Herausgeber: Schweizerische Armenpfleger-Konferenz

Band: 52 (1955)

Heft: 12

Artikel: Die Organisation der öffentlichen Armenpflege im Kanton Waadt

Autor: Gubler, E.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-836780

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-836780
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Der Armenpfleger
MONATSSCHRIFT FÜR ARMENPFLEGE UND JUGENDFÜRSORGE
Offizielles Organ der Schweizerischen Armenpfleger-Konferenz

Mit Beilage : Eidgenössische und kantonale Entscheide
Beilage zum „Schweizerischen Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung"

Redaktion: Dr. A. Z III LMAN N, Allg. Armenpflege, Leonhardsgraben 40, BASEL
Verlag und Expedition: ART. INSTITUT ORELL FÜSSLI AG, ZÜRICH

„Der Armenpfleger" erscheint monatlich.
Jährlicher Abonnementspreis für direkte Abonnenten Fr. 11.20, für Postabonnenten Fr. 11.70

Der Nachdruck unserer Originalartikel ist nur unter Quellenangabe gestattet

53. JAHRGANG Nr. 13 1. DEZEMBER 1955

Die Organisation der öffentlichen Armenpflege im Kanton Waadt

Im Kanton Waadt war früher die Armenpflege Aufgabe der Ortsbürgergemeinden.

Die stete Abwanderung der Kantonsbürger von Gemeinde zu
Gemeinde und die sehr ungleiche Größe der letzteren machten jedoch mit der Zeit
den Übergang zu einem ganz anderen System der Armenpflege zur Notwendigkeit.
Das am 12. Mai 1947 erlassene, am 28. Mai 1952 z. T. revidierte Gesetz über die
Armenpflege überbindet grundsätzlich diese Aufgabe einer zentralen Armenlcasse
mit eigener juristischer Persönlichkeit, die unter der Leitung des Departementes
des Innern steht. In jeder politischen Gemeinde besteht eine Armenkommission
unter Aufsicht des Regierungsstatthalters (préfet), und die zentrale Leitung wird
von einer sogenannten Armenkammer (chambre d'assistance) besorgt.

Vor allem gilt der Grundsatz, daß für unterstützungsbedürftige Personen in
erster Linie die gemäß Art. 328 ff. ZGB unterstützungspflichtigenVerwandten
aufzukommen haben. Die Klage auf Feststellung der Unterstützungspflicht, die früher in
die Zuständigkeit des Gerichtspräsidenten fiel, ist jetzt beim Regierungsstatthalter
anzubringen. Die Erfahrungen anderer Kantone, wie z. B. Bern und St. Gallen,
haben offenbar gezeigt, daß die Verwaltungsbehörden rascher zu einer den Verhältnissen

entsprechenden Lösung gelangen als die Gerichte im Prozeßverfahren.
Im übrigen stellt das Gesetz den Grundsatz auf, daß der Unterstützungsbedürftige

gegenüber der öffentlichen Armenpflege kein Klagerecht besitzt. Es
war gut, den ersteren einmal im Gesetz ausdrücklich festzulegen. In der Wissenschaft

ist er längst anerkannt.
Die Mittel für die Ausübung der öffentlichen Armenpflege werden in folgender

Weise beschafft: In erster Linie werden hiefür die Erträgnisse der vom Staate
verwalteten, für die verschiedenen Zweige der Armenpflege bestimmten Fonds
herangezogen. Weiterhin haben die Gememden an die zentrale Armenkasse die
folgenden Beiträge zu leisten: Fr. 2.- für jeden in der Gemeinde oder in einer
anderen schweizerischen Gemeinde wohnenden Bürger; Fr. 2 - für jeden
Gemeindeeinwohner; einen Zins vom Armengut; einen weiteren Beitrag, der auf Grund des

Nettovermögens der Gemeinde zu bemessen ist.
Der Staat überweist der Armenkasse die Hälfte des Anteils des Kantons

Waadt am Ertrag des Alkoholmonopols.
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Der Unterstützte selbst ist verpflichtet, soweit er dazu in die Lage kommt,
die empfangenen Beiträge zurückzuerstatten. Die gleiche Pflicht trifft seine
Erben, insoweit er Vermögen hinterlassen hat. Der Rückerstattungsanspruch der
Armenkasse ist unverjährbar.

Die Unterstützungen werden unter Aufsicht der staatlichen Behörden von
den örtlichen Armenkommissionen ausgerichtet, welche die Verhältnisse kennen
oder doch kennen sollten. Es muß bei diesem System natürlich vermieden werden,
daß die Gemeinden auf Rechnung der zentralen Armenkasse Beiträge ausrichten,
welche über das ordentliche Maß hinausgehen. Zu diesem Zweck wird im Rahmen
des alljährlich aufzustellenden staatlichen Budgets den Gemeinden vierteljährlich
ein bestimmter Betrag zur Verfügung gestellt, der mutmaßlich für die Bedürfnisse

der Unterstützten ausreichen sollte. Bei mißbräuchlicher Überschreitung
dieses Betrages haftet die Gemeinde für die Hälfte der Überschreitung des Budgets.

Das Gesetz enthält Strafbestimmungen gegenüber den Personen, die sich
der Arbeitsscheu, der Liederlichkeit, des Alkoholmißbrauchs schuldig machen
oder welche die Armenbehörde nicht mit der Wahrheit bedienen. Ihnen gegenüber

können die Leistungen der Armenkasse sistiert werden; auch kann sie der
Regierungsstatthalter mit Buße bis zu Fr. 200 - belegen. Die Internierung Liederlicher

und Arbeitsscheuer in einer Arbeitskolonie für die Dauer von 3 Monaten
bis zu 3 Jahren bleibt vorbehalten. Sie wird vom Staatsrat ausgesprochen.

Die Armenpflege gegenüber den außerhalb des Kantons wohnenden Bürgern
des Kantons Waadt ist Sache des Departementes des Innern. Es werden dafür die
Mittel der zentralen Armenkasse verwendet.Waadtländer Bürger, die armengenössig
in den Kanton zurückkehren, haben sich an die Armenkommission ihres Wohnortes
zu wenden. Die letztere hat bei der Heimatgemeinde und der Gemeinde des Kantons,

wo der Betreffende zuletzt gewohnt hat, Auskünfte einzuholen.
Das vorliegende Gesetz beruht auf einem eigenartigen, wie uns scheint,

wohldurchdachten System, das aber anderswo noch kaum praktisch angewendet worden

ist. Im Kanton Waadt selbst steht es erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit
in Kraft, so daß es wohl noch zu früh ist, um sich über die damit gemachten
Erfahrungen ein Urteil zu bilden. Dr. E. Gubler.

Aus den Kantonen

Die Schweizerische Gesellschaft Erwerbshilfe in Zürich, die besonders Invaliden durch
Vertrieb einer Zeitung Verdienst verschafft, beabsichtigt, ihr Tätigkeitsfeld auszuweiten
und in Basel und Zürich einen Beratungsdienst einzurichten. Dieser Dienst, der nicht
unentgeltlich geleistet werden soll, will vor allem bei Kreditvermittlung und Sanierung
von Kleingewerbetreibenden, Kleinhändlern und verschuldeten Familien helfen.

Basel-Stadt. Bürgerliches Fürsorgeamt. Die Zahl der Fälle ist im Berichtsjahr 1954
gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgegangen und beträgt 2221. Abgesehen von den
über 70 Jahre alten Petenten, handelt es sich bei ungefähr einem Drittel der Fälle
um vorübergehend und bei zwei Dritteln um dauernd Unterstützte. In rund 300 Fällen
- und das ist besonders erfreulich - konnte den Gesuchstellern geholfen werden, ohne
daß Armenunterstützung notwendig wurde. Die Kompetenzen zur Unterstützung
liegen bei den Sekretären bzw. dem Vorsteher oder dem Fürsorgeausschuß. Der
Fürsorgeausschuß behandelte 361 Unterstützungsfälle in 25 Sitzungen und 452 Unter -

stützungsanträge auf dem Zirkulationswege.
Armenunterstützung wird oft nötig, weil besonders jüngere Bürger es versäumen,

ihre Prämienpflicht gegenüber Arbeitslosen- und Krankenkassen zu erfüllen. Neben
Alter, Krankheit und Fehlen dos Ernährers spielt die Zerrüttung der ehelichen Ver-


	Die Organisation der öffentlichen Armenpflege im Kanton Waadt

